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Bürgermeister

Beratungsgegenstand:

Ratsausschüsse und sonstige Gremien;
1. Neubenennung von Mitgliedern für Ausschüsse und Arbeitskreise
2. Feststellungsbeschluss über die Neubesetzung der Ausschüsse und sonstigen 
Gremien nach § 71 Abs. 5 NKomVG

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 5. März 2014 hat der Ratsherr Udo Hahn gemäß § 52 Abs. 1 Ziffer 1 des
Niedersächsischen  Kommunalverfassungsgesetzes  (NKomVG)  seinen  Verzicht  auf  die
Mitgliedschaft  im  Rat  der  Stadt  Jever  erklärt.  Durch  den  anschließenden
Feststellungsbeschluss des Rates gemäß § 52 Abs. 2 NKomVG scheidet Herr Hahn mit
Wirkung zum 27. März 2014 aus dem Rat der Stadt Jever aus.

Herr Hahn hatte seinen Sitz im Rat der Stadt Jever als Einzelmitglied der Wählergruppe
„Bürger für Bürger Jever“ (BfB). 

Gemäß §  71  Abs.  4  NKomVG  können  Ratsmitglieder,  die  keiner  Fraktion  oder  Gruppe
angehören, verlangen, in einem Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden, wenn
sie nicht bereits stimmberechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind.

Herr  Hahn  hat  sich  in  der  konstituierenden  Sitzung  des  Rates  der  Stadt  Jever  am 17.
November 2011 für ein entsprechendes Grundmandat in dem Ausschuss für Finanzen und
Liegenschaften  entschieden.  Durch den Verzicht  auf  seinen Sitz  im Rat  der  Stadt  Jever
entfällt dieses Grundmandat künftig. 

Ferner  hat  der  Rat  in  seiner  konstituierenden  Sitzung  im  Interesse  von  Herrn  Hahn
beschlossen,  die  Anzahl  der  Sitze  im  Arbeitskreis  „Brauerei“  auf  sechs  festzulegen.  Da
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dieser Sitz künftig entfallen wird, müsste auch diesbezüglich eine Korrektur vorgenommen
werden.

Beide Veränderungen sind vom Rat gemäß § 71 Abs. 5 NKomVG förmlich festzustellen.

In weiteren Ausschüssen oder sonstigen Gremien war die Wählergruppe „Bürger für Bürger
Jever“ nicht durch Herrn Hahn vertreten.

Beschlussvorschlag:

Durch den Verzicht des Ratsherrn Udo Hahn auf seinen Sitz im Rat
der Stadt Jever entfällt mit sofortiger Wirkung im Ausschuss für Fi-
nanzen und Liegenschaften das zusätzliche Grundmandat für  die
Wählergruppe  „Bürger  für  Bürger  Jever“  (BfB),  vertreten  durch
Herrn Udo Hahn.

Der Arbeitskreis „Brauerei“ wird für den verbleibenden Zeitraum der
Wahlperiode 2011 bis 2016 mit fünf Mitgliedern besetzt. Es entfällt
mit sofortiger Wirkung der Sitz der Wählergruppe „Bürger für Bür-
ger Jever“ (BfB), vertreten durch Herrn Udo Hahn.
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